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Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft mit Aus-
nahme von Artikel 2, der am Tag nach der Verkündung in 
Kraft tritt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 12. November 2013

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Krebs	 Friedrich

	 Gall	 Stoch

	 Bonde	 Stickelberger

	 Bauer	 Hermann

	 Öney	 Dr.	Splett

	 	 Erler

Gesetz zur Änderung dienst- 
rechtlicher Vorschriften

Vom 12. November 2013

Der Landtag hat am 6. November 2013 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GBl. 
S. 233, 238), wird wie folgt geändert:

 1. § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 »(3) Für die Zahlungen nach diesem Gesetz hat der 
Empfänger auf Verlangen der zuständigen Behörde 
ein Konto in der Europäischen Union anzugeben 
oder einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen 
kann. Eine Auszahlung auf andere Weise kann nur 
zugestanden werden, wenn dem Empfänger die Ein-
richtung oder Benutzung eines Kontos in der Eu-
ropäischen Union aus wichtigem Grund nicht zuge-
mutet werden kann. Die Kontoeinrichtungs-, Kon- 
toführungs- oder Buchungsgebühren trägt der Emp- 
fänger. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der 
Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Emp-
fängers trägt der Dienstherr. Bei Überweisungen auf 

 »8. Abschnitt

 Übergangsvorschrift

 § 32

 Verzinsung in Altfällen

 (1) Bis zum 31. Dezember 2013 nach dem bis dahin 
geltenden Recht entstandene Zinsansprüche bleiben 
unberührt.

 (2) Berechnung und Auszahlung der Zinsen erfolgen 
nur auf Antrag des Empfangsberechtigten. Der Antrag 
ist spätestens drei Monate, nachdem der Empfangsbe-
rechtigte von dem Erlass der Herausgabeanordnung 
benachrichtigt worden ist oder in sonstiger Weise vom 
Erlass der Herausgabeanordnung erfahren hat, bei der 
Hinterlegungsstelle, die das Hinterlegungsverfahren 
führt, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
zu stellen.«

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Reform des Notariats-  
und Grundbuchwesens in Baden-Württemberg

Artikel 2 Nummer 13 des Gesetzes zur Reform des No-
tariats- und Grundbuchwesens in Baden-Württemberg 
vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 557) wird dahingehend 
geändert, dass § 46 Absatz 5 des Landesgesetzes über die 
freiwillige Gerichtsbarkeit vom 12. Februar 1975 (GBl. 
S. 116) in der zum 1. Januar 2018 in Kraft tretenden Fas-
sung wie folgt gefasst wird:

 »(5) In den Fällen des § 114 Absatz 2 der Bundes-
notarordnung in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fas-
sung wird einem Notar der Ort als Amtssitz zugewiesen, 
in dem das staatliche Notariat, in dessen Abteilung Be-
urkundung und vorsorgende Rechtspflege der Notar im 
Landesdienst oder Notarvertreter am 31. Dezember 2017 
tätig war, seinen Sitz hatte. Wäre demnach Stuttgart 
Amtssitz, wird hiervon abweichend derjenige Amtsge-
richtsbezirk als Amtssitz zugewiesen, in dessen Gebiet 
das staatliche Notariat nach Satz 1 seinen Sitz hatte. Wa-
ren Abteilungen für Beurkundung und vorsorgende 
Rechtspflege sowohl beim staatlichen Notariat Karls-
ruhe-Durlach als auch beim staatlichen Notariat Karls-
ruhe eingerichtet, so werden einem Notar, der am  
31. Dezember 2017 in der Abteilung Beurkundung und 
vorsorgende Rechtspflege des staatlichen Notariats Karls-
ruhe-Durlach als Notar im Landesdienst oder Notarver-
treter tätig war, von der Stadt Karlsruhe die Stadtteile 
Durlach mit Aue, Grötzingen, Grünwettersbach, Hohen-
wettersbach, Palm bach, Stupferich und Wolfartsweier 
als Amtssitz zugewiesen. Einem Notar, der zum 31. De-
zember 2017 als Notar im Landesdienst oder Notarver-
treter in der Abteilung Beurkundung und vorsorgende 
Rechtspflege des staatlichen Notariats Karlsruhe tätig 
war, werden in diesem Falle von der Stadt Karlsruhe 
diejenigen Stadtteile als Amtssitz zugewiesen, die in 
Satz 3 nicht gesondert genannt sind.«



Nr. 15 GBl. vom 18. November 2013 305

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  »Die Entscheidung darüber, ob und in welchem 
Umfang Zeiten nach Satz 1 Nummer 3 als förder-
lich anerkannt werden, trifft die oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle; förderli-
che Zeiten können insgesamt bis zu zehn Jahren 
berücksichtigt werden.«

 9. § 47 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  »(4) Die einzelnen Stellenzulagen ergeben sich aus 
diesem Unterabschnitt. Sie sind widerruflich und  
nur ruhegehaltfähig, wenn dies gesetzlich bestimmt 
ist. Die Höhe der Stellenzulagen ergibt sich aus An-
lage 14.«

10. § 60 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort »Professors« 
durch das Wort »Hochschullehrers« ersetzt.

b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort »Professor« 
durch das Wort »Hochschullehrer« ersetzt.

11. § 78 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  »(4) Für Beamte, die in Büsingen ihren dienstlichen 
Wohnsitz und dort oder in der Schweiz ihren tatsäch-
lichen Wohnsitz haben, gelten die bundesrechtlichen 
Bestimmungen zum Kaufkraftausgleich entsprechend 
mit der Maßgabe, dass der Kaufkraftausgleich die 
Hälfte des sich für den Dienstort Bern ergebenden 
Zuschlags beträgt.«

12. § 93 wird wie folgt gefasst:

 »§ 93

  Ämter der Leiter von Schulen besonderer 
 Art und von Schulverbünden

  Die in der Landesbesoldungsordnung A enthaltenen 
Ämter dürfen für folgende nicht geregelten Ämter in 
Anspruch genommen werden:

1.  Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art so-
wie von Verbünden aus verschiedenen Schularten,

2.  Ämter der Inhaber von anderen besonderen Funk-
tionen an Schulen nach Nummer 1.

  Die Bewertung der nicht geregelten Ämter erfolgt 
aufgrund eines Vergleichs mit den jeweiligen Anfor-
derungen an die in der Landesbesoldungsordnung A 
ausgewiesenen Lehrämter mit entsprechenden Auf-
gaben. Die danach maßgeblichen Ämter werden 
durch die Ausbringung entsprechender Planstellen 
im Haushaltsplan festgelegt.«

13.  Die Besoldungsgruppe A 15 der Landesbesoldungs-
ordnung A (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz 
Baden-Württemberg) wird wie folgt geändert:

a)  Die Amtsbezeichnung »Direktor des Internationa-
len Instituts für Berufsbildung« wird gestrichen.

b)  Bei der Amtsbezeichnung »Regierungsmedizinal-
direktor8)« mit Funktionszusatz wird dem bishe-

ein im Ausland geführtes Konto trägt der Empfänger 
die hierdurch bedingten Mehrkosten, die Kosten ei-
ner Meldung nach § 59 der Außenwirtschaftsverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung sowie die Ge-
fahr der Übermittlung der Zahlung.«

 2. § 10 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  »(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind das 
Grundgehalt, der Familienzuschlag sowie die nach 
diesem Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach § 1 Absatz 2.«

 3. § 20 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)  Am Ende von Satz 1 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

  »eine bestimmte Methode ist dabei nicht vorgege-
ben.«

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

  »Die Zuordnung von Funktionen zu mehreren 
Ämtern einer Laufbahngruppe ist zulässig.«

 4. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

  »Dies gilt entsprechend bei einem Wechsel eines 
Beamten in das Dienstverhältnis eines Richters 
oder bei einem Wechsel eines Richters in das 
Dienstverhältnis eines Beamten.«

b)  In Satz 4 werden die Wörter »Satz 1 gilt« durch 
die Wörter »Die Sätze 1 und 3 gelten« ersetzt.

 5.  In § 26 wird das Wort »grundsätzlich« durch die 
Wörter »außer in den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 2« 
ersetzt.

 6.  In § 27 Absatz 2 werden nach der Angabe »Absatz 
1« die Wörter »Halbsatz 1« eingefügt.

 7. In § 31 Absatz 7 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

  »In Fällen einer erneuten Begründung eines Beam-
tenverhältnisses in einem Eingangsamt einer höheren 
Besoldungsgruppe hat die bezügezahlende Stelle den 
Zeitpunkt des Beginns des Aufsteigens in den Stufen 
abweichend von Absatz 3 zu berechnen, soweit die 
Berechnung nach Absatz 3 zu einem unbilligen Er-
gebnis führt.«

 8. § 32 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

  »5.  Zeiten eines Wehrdienstes nach dem Wehr-
pflichtgesetz oder Zeiten eines Zivildienstes 
nach dem Zivildienstgesetz; Zeiten als Ent-
wicklungshelfer (§ 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes) und Zeiten eines freiwilligen sozia-
len oder ökologischen Jahres werden bis zur 
Dauer des gesetzlich geforderten Zivildienstes 
wie Zeiten eines Zivildienstes behandelt, 
wenn diese Zeiten zu einer Befreiung vom Zi-
vildienst geführt haben,«
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a)  In der Überschrift werden nach dem Wort »Kin-
derzuschlag« die Wörter »und Kindererziehungs-
ergänzungszuschlag« eingefügt.

b)  Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 6 
eingefügt:

  »(4) Für Zeiten, für die kein Kinderzuschlag zu-
steht, erhöht sich das nach § 27 Absatz 1 berech-
nete Ruhegehalt um einen Kindererziehungser-
gänzungszuschlag, wenn

 1.  nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten 
der Erziehung eines Kindes bis zur Vollendung 
des 10. Lebensjahres oder Zeiten der nichter-
werbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen 
Kindes (§ 3 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

  a)  mit entsprechenden Zeiten für ein anderes 
Kind zusammentreffen oder

  b)  mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als  
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, oder 
Zeiten nach § 67 Absatz 1 Satz 1 zusam-
mentreffen,

 2.  für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Ab-
satz 3 a Satz 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch besteht und

 3.  dem Beamten die Kindererziehungszeit zuzu-
ordnen ist. Für die Zuordnung der Kindererzie-
hungszeit zu einem Elternteil gilt Absatz 3 
Satz 2 entsprechend.

  (5) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungs-
zuschlags beträgt für jeden angefangenen Monat, in 
dem die Voraussetzungen des Absatz 4 erfüllt waren,

 1.  im Fall des Absatzes 4 Nummer 1 Buchstabe a 
0,83 Euro

 2.  im Fall des Absatzes 4 Nummer 1 Buchstabe b 
0,62 Euro.

  (6) Der um den Kindererziehungsergänzungszu-
schlag erhöhte Betrag, der sich unter Berücksich-
tigung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und 
der auf die Kindererziehungszeit nach Absatz 
4 entfallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit als  
Ruhegehalt ergeben würde, darf die Höchstgren-
ze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze für den 
Kindererziehungsergänzungszuschlag gilt der für 
jeden Monat der Zeiten nach Absatz 4 mit dem 
Wert 2,48 Euro vervielfältigte Betrag. Der vor-
genannte Wert erhöht oder vermindert sich ent-
sprechend den allgemeinen Anpassungen nach  
§ 11.«

c)  Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die Ab-
sätze 7 bis 10.

d)  In Absatz 7 werden nach dem Wort »Kinderzu-
schlag« die Wörter »,den Kindererziehungsergän-
zungszuschlag oder um beide Zuschläge« einge-
fügt.

rigen Funktionszusatz ein Spiegelstrich vorange-
stellt und der weitere Funktionszusatz 

  »– als Leiter einer Außenstelle der Abteilung Poli-
zeiärztlicher Dienst beim Präsidium Technik, Lo-
gistik, Service der Polizei«

 vorangestellt.

14.  In Besoldungsgruppe B 3 der Landesbesoldungsord-
nung B (Anlage 2 zum Landesbesoldungsgesetz Ba-
den-Württemberg) wird bei der Amtsbezeichnung 
»Museumsdirektor und Professor« den Funktionszu-
sätzen der Funktionszusatz 

 »– als Leiter der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim«

 vorangestellt.

15.  In den Anlagen 13 (Amtszulagen und Strukturzu lage) 
und 14 (Stellenzulagen) zum Landesbesoldungsgesetz 
Baden-Württemberg wird jeweils die Angabe »Lan-
desbesoldungsordnungen A, B und C« durch die An-
gabe »Landesbesoldungsordnungen A, B, C und W« 
ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg (LBeamtVGBW) vom 9. November 2010 (GBl.  
S. 793, 911), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 16. Juli 2013 (GBl. S. 185, 188), wird wie 
folgt geändert:

 1. § 21 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  »(4) Die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht sich um 
die Zeit, die ein Ruhestandsbeamter

1.  in einer seine Arbeitskraft voll beanspruchenden 
entgeltlichen Beschäftigung als Beamter, Richter, 
Berufssoldat oder in einem Amtsverhältnis im Sinne 
des Absatzes 3 Nummer 1 zurückgelegt hat, ohne 
einen neuen Versorgungsanspruch zu erlangen,

2.  in einer Tätigkeit im Sinne des Absatzes 3 Num-
mer 2 zurückgelegt hat.

  Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 und Absatz 2 gilt 
entsprechend, für die Anwendung des Satzes 1 Num-
mer 1 außerdem Absatz 1 Satz 2 Nummer 5.«

 2.  In § 28 Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe »§ 66 Abs. 5« 
durch die Angabe »§ 66 Absatz 8« ersetzt.

 3. § 30 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  »(2) Zur Hinterbliebenenversorgung nach Absatz 1 
Nummer 3 gehören ferner die Zuschläge nach den 
§§ 66 und 67.«

 4.  In § 50 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort »ihm« durch 
das Wort »ihr« ersetzt.

 5. § 66 wird wie folgt geändert:



Nr. 15 GBl. vom 18. November 2013 307

e)  In Absatz 3 werden nach dem Wort »Kinderzu-
schlag« die Wörter »und der Kindererziehungser-
gänzungszuschlag« eingefügt.

12. § 95 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter »einem Kin-
derzuschlag« durch das Wort »Zuschlägen« er setzt.

b)  In Absatz 4 wird die Zahl »4« durch die Zahl »7« 
und die Zahl »2« durch die Zahl »3« ersetzt.

13. § 102 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  »Werden nach diesem Zeitpunkt neue Tatsachen 
oder Beweismittel bekannt, die einen dieser Werte 
betreffen, gelten die §§ 48, 49 und 51 des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes mit der Maßgabe, 
dass die Neufestsetzung nur in Bezug auf den be-
troffenen Wert erfolgt; dabei ist der Ruhegehalts-
satz für am 31. Dezember 1991 vorhandene Be-
amte und Ruhestandsbeamte nach Absatz 5 bis 8 
zu ermitteln.«

b) Es wird folgender Absatz 12 angefügt:

  »(12) § 68 Absatz 3 Satz 2 und 3 findet auf am  
1. Januar 2002 vorhandene Versorgungsempfän-
ger keine Anwendung.«

14.  In § 103 Absatz 4 Nummer 17 wird das Komma 
durch einen Punkt ersetzt.

15. § 104 wird wie folgt geändert:

a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  »(1) Für die Hinterbliebenenversorgung aus einer 
vor dem 1. Januar 2002 geschlossenen Ehe, bei der 
min des tens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 
geboren ist, beträgt das Witwengeld abweichend 
von § 34 Absatz 1 Satz 1 60 Prozent des Ruhege-
halts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte 
erhalten können, wenn er am Todestag in den Ru-
hestand getreten wäre. § 66 Absatz 9 ist in diesen 
Fällen nicht anzuwenden.«

b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

  »(2) Hat die Ehe mit dem Beamten oder Ruhe-
standsbeamten bereits am 31. Dezember 2010 
bestanden, findet § 20 Absatz 2 Satz 1 und 2  
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung Anwendung.«

c)  Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Ab-
sätze 3 bis 5.

16. § 106 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  »Hat das Beamtenverhältnis oder ein unmittelbar vo-
rangegangenes anderes öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand 
tritt, bereits am 31. Dezember 2010 bestanden, finden 
die §§ 4, 6 Absatz 1 Satz 1 bis 3 Halbsatz 1 und Satz 
6 sowie Absatz 2 und 3, die §§ 7 bis 12 Absatz 4,  
§§ 12 b, 13 Absatz 2, § 66 Absatz 9, § 69 c Absatz 3 

e)  In Absatz 8 werden nach dem Wort »Kinderzu-
schlag« die Wörter »und der Kindererziehungser-
gänzungszuschlag« eingefügt.

f) Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  »Das Witwengeld nach § 34 Absatz 1 erhöht sich 
nach Absatz 1 bis 3, 7 und 8 um einen Kinder-
zuschlag; dies gilt auch für ein vor dem 1. Januar 
1992 geborenes Kind.«

g)  In Absatz 10 werden nach dem Wort »Kinderzu-
schlag« die Wörter »und der Kindererziehungser-
gänzungszuschlag« eingefügt.

 6. § 67 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter »einem 
Kinderzuschlag« durch das Wort »Zuschlägen« 
ersetzt.

b)  In Absatz 4 wird die Angabe »Abs. 4 und 5« 
durch die Angabe »Absatz 7 und 8« ersetzt.

 7. § 68 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »Absatz 5 
Satz 5« durch die Angabe »Absatz 5 Satz 4« 
ersetzt.

b)  In Absatz 5 Satz 6 wird die Zahl »6« durch die 
Zahl »5« ersetzt.

 8.  In § 82 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort »Ver-
sorgungsansprüche« die Wörter »oder ohne einen 
Anspruch auf Altersgeld« eingefügt.

 9. § 89 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden nach dem Wort »heranzuziehen« 
ein Komma gesetzt und die Wörter »ohne dass es 
bei § 24 Absatz 3 Satz 1 auf den Zeitpunkt der 
erstmaligen Berufung in ein Beamtenverhältnis 
ankommt« eingefügt.

b) Dem Absatz wird folgender Satz angefügt:

  »§ 106 Absatz 1 Satz 1 und 2 ist entsprechend an-
zuwenden.«

10. § 93 wird aufgehoben.

11. § 94 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift werden nach dem Wort »Kin-
derzuschlag« die Wörter »und Kindererziehungs-
ergänzungszuschlag« eingefügt.

b)  In Absatz 1 Satz 4 wird die Zahl »6« durch die 
Zahl »9« ersetzt.

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

  »(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag 
erhöht das Altersgeld in entsprechender Anwen-
dung des § 66. Der Zuschlag wird nur gewährt, 
soweit der Anspruchinhaber auf Altersgeld wäh-
rend der Zeiten nach § 66 Absatz 4 Nummer 1 im 
Beamtenverhältnis stand.«

d) Der bisherige Absatz 2 wird der Absatz 3.
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des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg, des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg 
und des Versorgungsrücklagegesetzes vom 24. Juli 2012 
(GBl. S. 482, 488) wird die Angabe »1. September 2006« 
durch die Angabe »1. August 2001« ersetzt.

Artikel 6

Änderung der Beihilfeverordnung

Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom  
18. Dezember 2012 (GBl. S. 677, 683), wird wie folgt 
geändert:

1. § 19 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 5 Satz 1 und 2 werden jeweils das Wort 
»vorhandene« durch die Wörter »nach § 3 berück-
sichtigungsfähige« ersetzt.

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 2 werden nach den Wörtern »beihilfe-
berechtigt waren« die Wörter »sowie für nach  
§ 9 beihilfefähige Aufwendungen, soweit sich 
die Beihilfe nicht nach § 14 Absatz 5 Satz 1 be-
misst« eingefügt.

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

  »Satz 1 gilt auch für hinterbliebene Ehegatten 
und Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz von Beihilfeberechtigten nach 
Satz 1 oder Satz 2 im Rahmen einer Beihilfe-
berechtigung nach § 2 Absatz 1 Nummer 3.«

2. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer 1.4.1 wird die Zahl »4« durch die Zahl 
»9« ersetzt.

b)  In Nummer 1.4.2 wird die Angabe »Anlage 2« 
durch die Wörter »den §§ 18 bis 21 BBhV sowie in 
Anlage 3« ersetzt.

c)  In Nummer 1.5.3 wird die Angabe »Anlage 2« 
durch die Wörter »§§ 18 bis 21 BBhV sowie der 
Anlage 3« ersetzt.

Artikel 7

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung  
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg 
vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), zuletzt geändert 
durch Artikel 29 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GBl. 
S. 233, 246) wird wie folgt geändert:

1. § 14 wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer 1 wird das Wort »Explosivstoffen« 
durch das Wort »Sprengstoffen« ersetzt.

b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

und § 84 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 
geltenden Fassung hinsichtlich der Bestimmung der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit neben den §§ 24 Absatz 1 
und 2 und 26 dieses Gesetzes weiterhin mit der Maß-
gabe Anwendung, dass sich die Berücksichtigung von 
Hochschulausbildungszeiten nach den §§ 23 Absatz 6, 
101 dieses Gesetzes richtet.«

17. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2013 (GBl. S. 233, 238), wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 71 Nummer 1 wird nach dem Wort »Widerruf« 
ein Komma und das Wort »finanzielle Vergütung« ein-
gefügt. 

2. § 78 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 6 werden nach den Wörtern »beihilfebe-
rechtigt waren« die Wörter »sowie für nach § 9 der 
Beihilfeverordnung beihilfefähige Aufwendungen, 
soweit sich die Beihilfe nicht nach § 14 Absatz 5 
Satz 1 der Beihilfeverordnung bemisst« eingefügt.

b) Es wird folgender Satz 7 angefügt:

  »Satz 5 gilt auch für hinterbliebene Ehegatten und  
Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
von Beihilfeberechtigten nach Satz 5 oder Satz 6 im 
Rahmen einer Beihilfeberechtigung nach § 2 Absatz 
1 Nummer 3 der Beihilfeverordnung.«

Artikel 4

Übergangsregelung zum  
Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 

Beamte, die die Funktion eines durch Artikel 5 des Haus-
haltsbegleitgesetzes 2013/14 vom 18. Dezember 2012 
(GBl. S. 677, 681) herabgestuften Amtes eines Rektors, 
Konrektors oder Seminarschulrats auf Grund einer vor 
dem 1. Januar 2013 erfolgten förmlichen Funktionsüber-
tragung bereits im Jahr 2012 wahrgenommen haben, 
kann das entsprechende künftig wegfallende Amt ab-
weichend von § 105 Absatz 1 des Landesbesoldungsge-
setzes Baden-Württemberg weiterhin verliehen werden.

Artikel 5

Rückwirkende Gleichstellung eingetragener  
Lebenspartnerschaften

In Artikel 10 Satz 1 des Gesetzes zur Einbeziehung von 
Lebenspartnerschaften in ehebezogene Regelungen des 
öffentlichen Dienstrechts und zu weiteren Änderungen 
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(4) Artikel 3 Nummer 2 sowie Artikel 4 und 6 treten mit 
Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft.

(5) Artikel 7 Nummer 1 tritt mit Wirkung vom 1. Okto-
ber 2013 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 12. November 2013

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Krebs	 Friedrich

	 Gall	 Stoch

	 Bonde	 Stickelberger

	 Bauer	 Hermann

	 Öney	 Dr.	Splett

	 	 Erler

Verordnung der Landesregierung  
über die Einführung einer 

Umwandlungsgenehmigung in Gebieten 
einer Erhaltungssatzung nach § 172 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch 
(Umwandlungsverordnung – UmwandVO)

Vom 5. November 2013

Auf Grund von § 172 Absatz 1 Satz 4 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2415), wird verordnet:

§ 1

Für Grundstücke in Gebieten einer Erhaltungssatzung 
nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB darf Son-
dereigentum im Sinne von Wohnungseigentum und 
Teileigentum gemäß § 1 des Wohnungseigentumsgeset-
zes an Gebäuden, die ganz oder teilweise zu Wohnzwe-
cken bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung begründet 
werden.

§ 2

Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnis-
pflicht nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

 »2.  für Tätigkeiten an Antennen und Antennenträ-
gern, für Tätigkeiten an Geräten und Geräteträ-
gern des Wetterdienstes und des Vermessungs-
dienstes sowie an Windmasten des lufthygieni- 
schen Überwachungsdienstes und«

2.  In § 19 Absatz 1 Nummer 2 wird nach dem Wort »Er-
mittler« das Wort »oder« eingefügt.

3. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  »Zusatzqualifikationen sind insbesondere Ins-
trumentenflugberechtigung sowie die erwor-
bene Ausbildung im Umgang mit Bildverstär-
kerbrille oder Wärmebildkamera.«

bb) Die nachfolgenden Sätze werden aufgehoben.

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

  »(4) In den Fällen des Absatzes 3 Nummer 3 findet 
§ 16 keine Anwendung. Werden im laufenden Ka-
lendermonat weniger als zehn, jedoch mindestens 
fünf Flüge nachgewiesen, vermindert sich die Zu-
lage nach Absatz 3 Nummer 3 für jeden fehlenden 
Flug um 4,60 Euro.« 

Artikel 8

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 
am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats 
in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 11 tritt mit Wirkung vom 1. Ja nuar 
2011 in Kraft.

(3) Artikel 2 Nummer 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 und 16 
tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft, Nummer 5 
mit der Maßgabe, dass

1.  die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags 
gemäß § 66 Absatz 5 Nummer 1 LBeamtVGBW bis 
zum 31. März 2011 0,76 Euro, bis zum 29. Februar 
2012 0,78 Euro, bis zum 30. Juni 2013 0,79 Euro und 
bis zum 30. Juni 2014 0,81 Euro beträgt;

2.  die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags 
gemäß § 66 Absatz 5 Nummer 2 LBeamtVGBW bis 
zum 31. März 2011 0,57 Euro, bis zum 29. Februar 
2012 0,58 Euro, bis zum 30. Juni 2013 0,59 Euro und 
bis zum 30. Juni 2014 0,60 Euro beträgt;

3.  der Wert gemäß § 66 Absatz 6 Satz 2 LBeamtVGBW 
bis zum 31. März 2011 2,27 Euro, bis zum 29. Feb ruar 
2012 2,32 Euro, bis zum 30. Juni 2013 2,35 Euro und 
bis zum 30. Juni 2014 2,41 Euro beträgt;

4.  die in Nummer 1 bis 3 genannten Beträge und Werte 
sich nicht entsprechend den allgemeinen Anpassungen 
gemäß § 11 LBeamtVGBW erhöhen oder vermindern.


